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ßocß. gür bte 100 ©tücf 16' 12" 1" X-Sretter forbett
man jurjeit ctroa 145—147 Wf frei ©cßiff mitteiltet--
nifeßer träfen. Wehr noeß als btefe finb gute Fretter
begehrt, rooßer eS aueß fommt, baß biefe bureßroeg ju
ßoßen greifen geßanbelt roerben 3ü"Qfte Angebote füb*
betttfeßer ©roßßänbler lauteten für bie 100 ©tücf 16'
12" 1" „gute" Fretter auf 195 — 196 Wf. frei Schiff
Köln—®uiSburg. 2BaS bas ©efcßäft in 9fabmenbö(jern
betrifft, fo maeßte fid) anbauernb jjfacßfrage bemerfbar,
unb es tarn aueß fortgefe^t ju 2Ibfcßlüffen, bte allerbingS
meßt befonberS umfaffenb roaren. gür bie 100 ©tüdf
3"/3" gute Sfaßmen mürben bei jüngften Übergängen
89—91 Wf. unb für SuSfcßußraßmen gleicher 2Ibmef=
fungen 79—81 Wf. frei ©d)iff Wittelrßein erlöft. ®er
Segeßr nacb Satten fonnte im fMnblicf auf baS nid)t
große Angebot befriebigen. ®te legten SrelSberoiüigungen
gingen für bie 100 ©tücf 16" l"/2" guten Satten bis

ju 25 Wf., für älblatten bis ju 19 50 Wf. frei ©cßiff
Köln—Duisburg.

£>auffe am nngarlfdjen ©icßenßoljmarlt. Sei bem

Serfauf oon ©id)enf)ols auS ben Walbungen ber ïuro=
poljer abeligen ©emeinbe erhielten anfebnlicbe ^Soften
£>öljer, bie mit 262,000 Kr. tariert maren, einen i|3retS

non 336,000 Kr., mitbin einen überlös oon naßeju 30%.

UtnAitdeaet.
Slu5 ber Wofcßinenbrantße. (Korr.) ©ine ©ras*

b ö r r m a f cb i n e bat £>erc ©emeinberat 3. 3inbeI=3afober
in Oberurnen (©laruS) erfunben, bie oon ben fperren
©ebrüber Sär, ©cbmiebnieifter in Ulteberurnen (©larnS)
ausgeführt roorben ift. $crr 3'nbel bat über 5 Qabre
unter ülufroenbung großer ©elbopfer an biefer Wafcßine
gearbeitet. SeßteS 3aßr gelang eS ihm enblicb, bie Wa=

fcßlnenteile ju fombinieren, fobaß eS ißm möglich mar,
eine Wafcßine in Ketnerem Waßftabe ju erfteilen. Siel*
fache groben erforberten in ber golge ^af)lreid)e 3lbänbe^

rungen. 3m 3uli 1912 mürbe trodencS ©raS in be=

frtebigenber Weife gebörrt. ®er ©rfinber feßte jeboeß

feine Semfißungen fort, bis eS it)m im September 1912
gelang, baS naffefte ®rc.S jeber ©orte, ja fogar ben

roten Klee, riesig unb fo ju börren, baß ber ©ernd)
unb ©efehmaet bemfelben erhalten blieben. Wehr als
100 groben finb burebgefübrt roorben, bte u. a ergaben,
baß baS Sieb baS auf biefe Weife gebörrte gutter gern
frißt, fierr ginbel melbete hierauf feine ©rßnbung junt
feßroeijerifeßen unb beutfeben patent an. 97iel)rere gabrifen
lanbmirtfd)aftlicber Wafcßinen intereffieren fid) für 3inbelS
©rßnbung unb roollten fie anlaufen. 3n ber golge Heß

bann ber ©ifinber bie Wafcßine in Originalgröße aitS=

führen unb bat fie jur allgemeinen Seficßligung auSge=

ftellt.
©äflemcßl i«m gcuerlöfdjcn. ©ägemebl ift jioar

brennbar, aber bennoeß unter gemiffen Sebinguugen eines

ber beften geuerlöfcßmittel, mie ein Bericht einer Softorer
geueroerncßcriiiigSgefellfcßaft jeigt. 3" allen fÇâUen, mo
geringe Wengen brennbarer ©toffe — girniS, ©afolin
iifm. — ftcb entjünbet haben, ift eS beffer, ©ägemebl

juin Söfcben ju oermenben, als ©anb. ©anb etftidc
jtoar, menn man ihn in großen Wengen anroenbet. bie

glommen; ba er aber fogletd) untergebt, bauert eS lange,
bis bie gemünfd)te Wirfung beS geuerlöfcßenS erreicht ift.

Sei ben Serfudjen mit ©ägemebl jum geuerlöfcßen
mürben nach bem „Technical ©tigtneer" brennbare glüffig--
feiten in flacßen, reeßteefigen Kifien entjünbet ; bann ließ

Btimat.Dopptlstadaagta »ittea mir sa relliilmi,
ai aaaötiat Kette« z« aer«el4e«. Dit Exptlitioa.

man fie eine Winute lang brennen, eße man fie auSju»
löfcßen oerfueßte. ©in paar ©cßaufeln ooü ©ägemeßl
erftieften in 25—50 ©efunben bie glammen. ®§ fplelte
babei feine Stolle, ob baS ©ägemeßl troefen ober feucht
mar unb oon roeidßem ober hartem £olje flammte. ®le
Wirffamfeit beS ©ägemeßlS berußt oielmeßr barauf, baß
eS auf ber brennenben glüffigfeit eine ©cßidjt bilbet,
bie Suft abfperrt unb roeitereS Serbampfen oerßinbert.
3m Saufe ber Serfucße ftellte fieß ßerauS, baß man bie
Wirffamfeit erßößen fann, roetin man baS ©ägemeßl
mit boppeltfoßtenfaurem Statrium mifeßt. ®tefeS ©emifcß
löfißt nidjt nur bte glommen, fo'nbern entjünbet fieß felbft
bann nießt, menn man ein brennenbeS ©treicßßolj barauf
roirft, roäßrenb ©ägemeßl allein fieß unter folcßen llm=
ftänben entjftnben fann.

®iefeS Söfcßoerfaßren ift nur bann anjumenben, menn
eS fieß um fletne 93ränbe ßanbelt, etroa, roo etroaS auS=

gelaufene glüffigfeit fieß entjünbet ßat ober roo ber 3"'
ßalt eines Keinen ©efäßeS in 53ranb geraten ift.

ßiteratur.
îôaê ©läubiget unb ©djalbnct oon öer ©dßulb'

betreümng miffen müffen. tpraftifdße Anleitung jur
©dßulbbetreibung, bargeftellt in gragen unb Slntroorten
oon Dr. jur. OS far Seim grub er in Sern. Dreü
güßltS praftifeße SRecßtSfunbe, 6.Sänbcßen. 120 ©eiten
mit 2 jabeüen, fl. 8" gormat. 3faKß 1913. Ser=
lag: 3lrt. 3"ftttut Orell güßli. ©eb. in Smb. 2 gr.

©orooßl für ©läubiger als für ©cßulbner ift eS

äußerft roießtig, über baS ©cßulbbetreibungSroefen mög»
ließft erf^öpfenb orientiert ju fein. ®te bloße Seftüre
beS ©efeßeStej'teS genügt aber nießt ; anberfeitS fann bem
Saien nießt jugemutet roerben, baß er ben goßalt ber
jlemlicß roeitläußgen Kommentare in fuß aufnehme.

©ine für jebermann leießt faßbare, populäre, furje
unb boeß grünblidße ©arfteUung beS ©cßulbbetreibuugS«
roefenS tut fd)on längft not. ®ie bereits oon otelen
empfunbene Sücfe ift nun ausgefüllt bureß baS foeben
erfeßienene 6. Sänbcßen oon Orell gfißliS praftifeßer
jRecßtSfunbe, betitelt: „ÜBaS ©läubiger unb ©cßulbner
oon ber ©cßulbbetreibung roiffeit müffen." ($reiS ßübfdß
gebunben 2 gr.) ®er Serfaffer ®r. Dsfar Seimgruber
In Sern, roel^er aueß baS Sücßleln über ben „®ienfD
oertrag nad) ©cßroeijer IRecßt" gefcßrleben ßat, bietet in
biefer neuen Ufrbeit in ber beliebten gortn oon gragen
unb Slntioorten eine oollfiänbige Einleitung cur ©cßulb»
betreibung. ©orooßl ©läubiger als ©cßulbner ßnben
barlti alle nur iDÜnfcßensroerten 9luSfünfte unb SerßaD
tungsmaßregeln für alle gälle beS täglicßen SebenS. Eitle

tjlßafen beS 3'oangSooHftrecfungSoerfaßrenS finb barin
In gemeinoerftänblicßer SJeife unb in ihrem 3ufammen=
ßange mit ben übrigen SetreibungSßanblungen erläutert
unb bureß jaßtreid)e Seifplete auS ber SrajiS iKuftriert.

®et Serfaffer läßt eS aber beim engeren SetreibungS^
oerfaßren — 3lnßebung ber Setreibung, 3aßlungSbefehl
unb iKecßtSoorfcßlag, ^Pfänbung, Sfanboerroertung —
nießt beroenben, fonbern erteilt aud) genaue unb roiü>
fommene 3luSfunft über bie Drganifation ber ©cßulb=
betreibung, über bie Slnfe^tungSflage, ben 9}acßlaßoer=
trag, über SetreibungSferien unb 9tecßtSftiUftanb, foroie
über bie Koften ber Setreibung. Sei jeber Slntroort ift
auf ben in Setracßt fommenben Elrtifel beS SunbeS^
gefeßeS über ©cßulbbetreibung unb KonfurS oerroiefeti.
3ur befferen Überficßtlicßfeit beS SorgangeS ber oer=
feßiebenen ©cßulbbetreibungen finb bem Sücßleln aueß
3eicßnungen beigefügt, ©nblicß ift ber Elrbeit ein ge=
naueS ©aeßregifter beigegeben.
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hoch. Für die 100 Stück 16' 12" 1" X-Brelter fordert
man zurzeit etwa 145—147 Mk frei Schiff mittelrhet-
nischer Häfen. Mehr noch als diese sind gute Bretter
begehrt, woher es auch kommt, daß diese durchweg zu
hohen Preisen gehandelt werden Jüngste Angebote süd-
deutscher Großhändler lauteten für die 100 Stück 16'
12" 1" „gute" Bretter auf 195 — 196 Mk. frei Schiff
Köln—Duisburg. Was das Geschäft in Rahmenhölzern
betrifft, so machte sich andauernd Nachfrage bemerkbar,
und es kam auch fortgesetzt zu Abschlüssen, die allerdings
nicht besonders umfassend waren. Für die 100 Stück
8"/8" gute Rahmen wurden bei jüngsten Übergängen
89—91 Mk. und für Ausschußrahmen gleicher Abmes-
sungen 79 — 81 Mk. frei Schiff Miltelrhein erlöst. Der
Begehr nach Latten konnte im Hinblick auf das nicht
große Angebot befriedigen. Die letzten Preisbewilligungen
gingen für die 100 Stück 16" 1"/2" guten Latten bis
zu 25 Mk., für Ablalten bis zu 19 50 Mk. frei Schiff
Köln—Duisburg.

Hausse am ungarischen Eichenholzmarkt. Bei dem

Verkauf von Eichenholz aus den Waldungen der Turo-
poljer adeligen Gemeinde erzielten ansehnliche Posten
Hölzer, die mit 262,000 Kr. taxiert waren, einen Preis
von 886.000 Kr., mithin einen überlös von nahezu 80"/«.

ilerî»le<>e»tt
AuS der Maschinenbranche. (Korr.) Eine Gras-

dör r m a schine hat Herr Gemeinderat I. Zindel-Jakober
in Oberurnen (Glarus) erfunden, die von den Herren
Gebrüder Bär, Schmtedmeister in Ntederurnen (Glarus)
ausgeführt worden ist Herr Zindel hat über 5 Jahre
unter Aufwendung großer Geldopfer an dieser Maschine
gearbeitet. Letztes Jahr gelang es ihm endlich, die Ma-
schtnenteile zu kombinieren, sodaß es ihm möglich war,
eine Maschine in kleinerem Maßstabe zu erstellen. Viel-
fache Proben erforderten in der Folge zahlreiche Abände

rungen. Im Juli 1912 wurde trockenes Gras in be-

frtkdigender Weise gedörrt. Der Erfinder setzte jedoch
feine Bemühungen fort, bis es ihm im September 1912
gelang, das nasseste Gras jeder Sorte, ja sogar den

roten Klee, richtig und so zu dörren, daß der Geruch
und Geschmack demselben erhalten blieben. Mehr als
100 Proben sind durchgeführt worden, dieu, a ergaben,
daß das Vieh das aus diese Weise gedörrte Futter gern
frißt. Herr Zindel meldete hierauf seine Erfindung zum
schweizerischen und deutschen Patent an. Mehrere Fabriken
landwirtschaftlicher Maschinen interessieren sich für Ztndels
Erfindung und wollten sie anlaufen. In der Folge ließ
dann der Erfinder die Maschine in Originalgröße ans-
führen und hat sie zur allgemeinen Besichtigung ausge-
stellt.

Sägemehl zum Feuerlöfchcn. Sägemehl ist zwar
brennbar, aber dennoch unter gewissen Bedingungen eines

der besten Feuerlöschmittel, wie ein Bericht einer Bastoner
Feuerverficherungsgksellschast zeigt. In allen Fällen, wo
geringe Mengen brennbarer Stoffe — Firnis, Gasolin
usw. — sich entzündet haben, ist es besser, Sägemehl
zum Löschen zu verwenden, als Sand. Sand erstick,

zwar, wenn man ihn in großen Mengen anwendet, die

Flammen; da er aber sogleich untergeht, dauert es lange,
bis die gewünschte Wirkung des FeuerlöschenS erreicht ist.

Bei den Versuchen mit Sägemehl zum Feuerlöschen
wurden nach dem „Technical Engineer" brennbare Flüssig
keitcn in flachen, rechteckigen Kisten entzündet; dann ließ

«ei «vol. 0opptl»t>«>»gt» »Itt» «Ir »> kt»I«»Ittt>.
»« >»»5tig« «a»»«» »« v»s»»l«e>. vit expOitio»

man sie eine Minute lang brennen, ehe man sie auszu-
löschen versuchte. Ein paar Schaufeln voll Sägemehl
erstickten in 25—50 Sekunden die Flammen. Es spielte
dabei keine Rolle, ob das Sägemehl trocken oder feucht
war und von weichem oder hartem Holze stammte. Die
Wirksamkeit des Sägemehls beruht vielmehr darauf, daß
es auf der brennenden Flüssigkett eine Schicht bildet,
die Luft absperrt und weiteres Verdampfen verhindert.
Im Laufe der Versuche stellte sich heraus, daß man die
Wirksamkeit erhöhen kann, wenn man das Sägemehl
mit doppeltkohlensaurem Natrium mischt. Dieses Gemisch
löscht nicht nur die Flammen, sondern entzündet sich selbst
dann nicht, wenn man ein brennendes Streichholz darauf
wirft, während Sägemehl allein sich unter solchen Um-
ständen entzünden kann.

Dieses Löschverfahren ist nur dann anzuwenden, wenn
es sich um kleine Brände handelt, etwa, wo etwas aus-
gelaufene Flüssigkeit sich entzündet hat oder wo der In-
halt eines kleinen Gefäßes in Brand geraten ist.

Literatur.
Was Gläubiger und Schuldner von der Schuld-

betreibung wissen müssen. Praktische Anleitung zur
Schuldbetreibung, dargestellt in Fragen und Antworten
von III-. jnr. Oskar Leimgruber in Bern. Orell
Füßlis praktische Rcchtskunde, 6. Bändchen. 120 Seiten
mit 2 Tabellen, kl. 8° Format. Zürich 1913. Ver-
lag: Art. Institut Orell Fttßli. Geb. in Lwd. 2 Fr.

Sowohl für Gläubiger als für Schuldner ist es

äußerst wichtig, über das Schuldbetreibungswesen mög-
lichst erschöpfend orientiert zu sein. Die bloße Lektüre
des Gesetzestextes genügt aber nicht; anderseits kann dem
Laien nicht zugemutet werden, daß er den Inhalt der
ziemlich wettläufigen Kommentare in sich aufnehme.

Eine für jedermann leicht faßbare, populäre, kurze
und doch gründliche Darstellung des Schuldbetreibungs-
wesens tut schon längst not. Die bereits von vielen
empfundene Lücke ist nun ausgefüllt durch das soeben
erschienene 6. Bändchen von Orell Füßlis praktischer
Rechtskunde, betitelt: „Was Gläubiger und Schuldner
von der Schuldbetreibung wissen müssen." (Preis hübsch
gebunden 2 Fr.) Der Verfasser Dr. Oskar Leimgruber
in Bern, welcher anch das Büchlein über den „Dienst-
vertrag nach Schweizer Recht" geschrieben hat, bietet in
dieser neuen Arbeit in der beliebten Form von Fragen
und Antworten eine vollständige Anleitung rur Schuld-
betreibung. Sowohl Gläubiger als Schuldner finden
darin alle nur wünschenswerten Auskünfte und Verhal-
tungsmaßregeln für alle Fälle des täglichen Lebens. Alle
Phasen des Zwangsvollstreckungsverfahrens sind darin
in gemeinverständlicher Weise und in ihrem Zusammen-
hange mit den übrigen Betreibungshandlungen erläutert
und durch zahlreiche Beispiele aus der Praxis illustriert.

Der Verfasser läßt es aber beim engeren Betreibungs-
verfahren — AnHebung der Betreibung, Zahlungsbefehl
und Rechtsoorschlag, Pfändung, Pfandoerwerlung —
nicht bewenden, sondern erteilt auch genaue und will-
kommene Auskunft über die Organisation der Schuld-
betreibung, über die Anfechtungsklage, den Nachlaßver-
trag, über Betreibungsferien und Rechtsstillstand, sowie
über die Kosten der Betreibung. Bet jeder Antwort ist
auf den in Betracht kommenden Artikel des Bundes-
gesetzes über Schuldbelreibung und Konkurs verwiesen.
Zur besseren Übersichtlichkeit des Vorganges der ver-
schiedenen Schuldbetreibungen sind den, Büchlein anch
Zeichnungen beigefügt. Endlich ist der Arbeit ein ge-
naues Sachregister beigegeben.
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